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Liebe Eltern,

die Johann-Heinrich-Alsted-Schule hat sich in den letzten Wochen intensiv mit der Thematik „Handy-Nutzung in der Schule“ beschäftigt.

Es sind vor allem die folgenden Punkte, die den Gebrauch von Handys auf dem Schulgelände problematisch machen und zudem strafbare Handlungen darstellen:

· Fotografieren mit dem Handy
§ 201 Abs. 1 StGB ( Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen )
z.B. wenn eine Person heimlich gegen ihren Willen in einer Wohnung oder geschützten Räumen fotografiert und dabei die Intimsphäre verletzt wird (heimlich auf der Schultoilette oder Umkleideraum)
· Happy Slapping
§ 131 Abs. 1 StGB ( Gewaltdarstellung )
z.B. Schlägerei auf dem Schulhof oder auch einem anderen Ort aufnehmen, damit gewaltverherrlichende Bilder/Filme produzieren und diese anderen Personen übermitteln/übersenden
· Verbreiten von Pornografie
§ 184 Abs. 1 StGB ( Verbreiten pornografischer Schriften )
z.B. dürfen solche Bilder/Videos/Verse pp. nicht Personen unter 18 Jahren zugänglich/Übermittelt werden oder an einem Ort ( Schule, Schulhof ) der Minderjährigen zugänglich ist, ausgestellt, vorgeführt, überlassen werden.
Während nach § 184 Abs. 1 StGB das Verbreiten ( zugänglich machen ) strafbar ist, wirkt sich beim § 184 b Abs. 4 StGB ( kinderpornografische Abbildungen ) bereits der Besitz als strafbar aus.
z.B. ein Kinderpornografisches Foto auf dem Handy –ohne Weiterleitung- ist verboten und strafbar.

· Versenden volksverhetzender Inhalte
§ 86, 86 a, 130 StGB ( Verwendung von Symbolen verfassungsfeindlicher Organisationen ff. )
z.B. dürfen Schriften/Flugblätter/Tonträger pp. nicht öffentlich verbreitet oder Minderjährigen zugänglich gemacht werden, in denen zum Hass oder Gewalttätigkeiten gegen Bevölkerungsteile, Ausländer oder Behinderte in dieser Art und Weise aufgerufen wird. Wird ein solcher Aufruf per Handy an einen Minderjährigen gesendet, macht sich der Absender strafbar.

· Veröffentlichung nur mit Einwilligung
§ 22, 23, 33 KunstUrhG ( Kunsturhebergesetz )
Mit Einwilligung des Abgebildeten dürfen Fotos verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden;
Strafbar macht sich hingegen nach § 33 KunstUrhG, wer entgegen §§ 22, 23 KunstUrhG ein Bild/Foto verbreitet.

Nach intensiver Diskussion sowohl in der Gesamtkonferenz als auch im Elternbeirat wurde folgende Regelung getroffen:


Mit Beginn des kommenden Schuljahres müssen Handys während der Schulzeit ausgeschaltet sein (auch die Stummschaltung oder Lautlosfunktion ist nicht erlaubt) und sich in der Schultasche befinden. Dies gilt auch für die Pausen und die Zeiten vor und nach Unterrichtsbeginn. Erst nach Verlassen des Schulgeländes darf das Handy aus der Tasche genommen werden.

Bei Verstoß gegen diese Regel wird das Handy durch den Lehrer eingezogen und den Eltern/Erziehungsberechtigten wieder ausgehändigt.

Der Lehrer haftet nicht für abgegebene Handys.

Sollte ein Lehrer den Verdacht haben, dass sich verbotene Inhalte auf dem Handy befinden, wird das Handy eingezogen und an die Polizei weitergeleitet.

Jeweils zu Beginn des Schuljahres wird ein Elternbrief herausgegeben, der die Regelungen zum Gebrauch des Handys beschreibt und von den Erziehungsberechtigten unterschrieben werden muss.

Bitte weisen Sie Ihre Kinder bereits jetzt auf diese Neuregelungen hin.

Zum Abschluss noch einige Empfehlungen für Sie als Eltern:

· Machen Sie sich mit den Funktionen moderner Handy-Geräte vertraut - speziell mit der Datenübertragung per Bluetooth- oder Infrarot-Schnittstelle. 

· Prüfen Sie, welches Handy für Ihr Kind geeignet ist und welche Funktionen wirklich sinnvoll sind. 

· Sprechen Sie mit den Kindern über die sinnvolle Nutzung des Handys, thematisieren Sie mögliche Gefahren und reduzieren Sie diese zum Beispiel dadurch, dass die Bluetooth-Funktion grundsätzlich abgeschaltet und nur bei Bedarf aktiviert wird. 

· Es gibt auch mobile Endgeräte, bei denen der Zugriff auf die Bluetooth- Schnittstelle per Passwort geschützt werden kann. 

· Sprechen Sie Ihr Kind seinem Alter entsprechend, gezielt auf das Thema an. Sagen Sie ihrem Kind, dass Sie sich aufgrund der Meldungen in der Presse Sorgen machen.

· Fragen Sie immer wieder einmal nach, ob es derartiges Video- oder Bildmaterial bereits gesehen hat und was Ihr Kind dabei empfand. Sprechen Sie auch mit den Eltern der Freunde Ihres Kindes und/oder den Lehrern über das Thema.

· Treffen Sie mit Ihrem Kind klare Abmachungen über erlaubte und nicht erlaubte Funktionen des Handys.

· Erfahrungsgemäß ist das Unrechtsbewusstsein junger Menschen beim Verbreiten gewaltverherrlichender Inhalte gering. Machen Sie Ihrem Kind klar, dass die Weitergabe von Videos mit Gewaltdarstellungen strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann ( § 131 des StGB verbietet die Herstellung und Verbreitung von Medien, die grausame oder unmenschliche Gewalttätigkeiten gegen Menschen zeigen ). Dies bedeutet unter anderem  das Einleiten von Ermittlungen sowie die Sicherstellung/Beschlagnahme des Handys durch die Polizei.

